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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 99/17/0026 E 22. Februar 1999 RS 3

Stammrechtssatz

Die Tatsache, dass der Beschuldigte Staatsangehöriger der Bundesrepublik Deutschland und als solcher mit der

österreichischen (speziell der Salzburger) Rechtsordnung nicht näher vertraut ist, vermag für sich allein im Hinblick auf

die konkrete Strafbemessung (S 700,-- für die Verletzung der AuskunftspEicht) kein geringeres Strafausmaß zu

rechtfertigen, bestand doch im Zeitpunkt, als der Beschuldigte ernsthaft mit der Verbringung des überlassenen

Kraftfahrzeuges nach Österreich rechnen musste, Anlass, sich mit den einschlägigen Normen der österreichischen

Rechtsordnung vertraut zu machen.
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